
075/2016 Seite 1 von 3 
 

FRAKTION  
Einreicher: ZKM 

Sitzungsdrucksache-Nr.: 
Status: 

075/2016 
öffentlich 

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  

S t a d t r a t  d e r  G r o ß e n  K r e i s s t a d t  Z i t t a u   

 

Beschluss zur Einrichtung eines Förderspendenkontos "Sportstadt 
Zittau" 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Abstimmung 

 anwesend ja nein enthalten 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.05.2016 Vorberatung 13 3 7 3 

Sozialausschuss 17.05.2016 Vorberatung 7 4 3 0 

Sportbeirat 06.07.2016 Vorberatung     

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 26.05.2016 Vorberatung  zurück    

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 25.08.2016 Entscheidung     

 

 

Gesetzliche Grundlage:  

Bereits gefasste Beschlüsse  

Aufzuhebende Beschlüsse  

 
Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis: 
 

Veranschlagt unter HH-Stelle/ 
Produktkonto 

0 

Bezeichnung der HH-Stelle/ 
Produktkonto 

0 

 

Finanzielle Auswirkungen Gesamtbetrag aktuelles HH-Jahr Folgejahre jährlich 

Aufwendungen 0 0 0 

zuzügl. 

Abschreibungsaufwand 

0 0 0 

zuzügl. geschätztem Bewirt-
schaftungsaufwand 

0 0 0 

Erträge 0 0 0 

 
 
 
gezeichnet 
Thomas Schwitzky  
Fraktionsvorsitzender 
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Begründung:  
 
Die Stadt Zittau und der Stadtrat sind sich bewusst, dass Zittau als Sportstadt und Inhaberin des 
Titel „European Town of Sports“ einen hohen überregionalen Bekanntheitsgrad hat. Durch regel-
mäßig und vielfältig stattfindende Sportevents wird das positive Bild der Stadt Zittau nachhaltig 

gestärkt. 
 
Die ausrichtenden Vereine benötigen für die Ausrichtung und Durchführung der Veranstaltungen 
selbst, als auch für die Erlangung von weiteren Förderungen oft finanzielle Unterstützung. 
 
Der Sportfond soll dazu dienen, der Bürgerschaft eine unkomplizierte aber effektive Möglichkeit zu 
geben, sich aktiv an der Ausrichtung und Förderung von Sportveranstaltungen beteiligen zu kön-

nen. 
 

Zu erarbeitende Richtlinien werden hierbei eine klare Regelung zu der Verteilung der Spenden 
schaffen. Eine Einbindung des Sportbeirates der Stadt Zittau und des Stadtmarketings der Stadt 
Zittau werden die nötige Transparenz und Ausgewogenheit bei der Vergabe der Gelder sichern. 
Zudem sollte über diese Gremien auch die dauerhafte Bewerbung dieses Förderspendenkontos 

erfolgen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Einrichtung eines Förderspendenkontos 
„Sportstadt Zittau“ und beauftragt die Stadtverwaltung damit, Richtlinien für die Verteilung der 
Spenden aus diesem Unterstützungsfond der Zittauer Bürgerschaft zu erarbeiten. In diesen Richtli-

nien soll festgelegt werden, wer über die Verteilung der Mittel entscheidet, wer antragsberechtigt 
ist, die Form der Antragssstellung sowie terminliche Vorgaben wie Antrags- und Vergabeterminen 
im Jahr. 
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